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Satzung

Vereinigung der Gartenfreunde
,,Am Riesenlöffel" e.V. - Arnstadt

gegründet im Juni 1988
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Satzung Teil 1

§ 1 Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen
,,Vereinigung der Gartenfreunde ,Am Riesenlöffel' " e. V.

2. Der Verein ist Mitglied des Kreisverbandes der Kleingärtner e. V. Arnstadt-
Ilmenau.

3. Der Sitz des Vereins ist Arnstadt; die Postanschrift die des jeweiligen
Vors itzenden.

4. Der Verein wurde beim Amtsgericht Arnstadt unter der Nr. 110057 
in das Vereinsregister eingetragen.

5. Der Verein beantragt die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit. Er unterwirft sich
den Bedingungen, die damit verbunden sind.

6. Der Verein beantragt beim Finanzamt die steuerliche Gemeinnützigkeit.

7. Das Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

8. Das Pachtjahr beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des
Folge jahres.

§ 2 Stellung, Zweck und Aufgaben des Vereins

1. Der Verein ist der Zusammenschluss von Bürgern, die Kleingärten im Sinne des
Bundeskleingartengesetzes (§ 1 und § 3) bewirtschaften.

2. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell ungebunden und wird nach
demokratischen Grundsätzen geleitet.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen für das Kleingartenwesen sowie des
Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung.

4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. Keine Person darf durch Zuwendungen, die dem Zwecke des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen bzw. Aufwandsent-
schädigungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins.

5. Der Verein organisiert in Übereinstimmung mit dem Bundeskleingartengesetz .
die Nutzung von Kleingärten als gerneinnützige Tätigkeit. Er setzt sich für die
Erhaltung der Kleingartenanlage ein und fördert die Ausgestaltung als
Bestandteil des der Allgemeinheit zugänglichen öffentlichen Grüns.
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